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RS UVS Kärnten 1995/09/26 KUVS-
895/3/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1995

Rechtssatz

Bestreitet der Beschuldigte den objektiven Tatbestand eines Ungehorsamsdeliktes gesetzt zu haben, so tri3t die

Beweislast in dieser Hinsicht die Behörde. Zu einer Umkehrung der Beweislast gemäß § 5 Abs 1 zweiter Satz VStG

kommt es nur dann, wenn der objektive Tatbestand eines Ungehorsamsdeliktes feststeht, der Täter jedoch lediglich

das Vorliegen eines Verschuldens in Abrede stellt (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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